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Wintersitzung der Konferenz der Vertragsparteien 

 

 

 

Straßburg, 14.01.2015 ‐ Die Konferenz der Vertragsparteien (KVP) hat am 12. Dezember 2014 in 
Straßburg ihre Wintersitzung abgehalten. Den Vorsitz führte Herr Reutlinger, Vertreter der 
schweizerischen Delegation. 

 

Öl‐ und fetthaltige Abfälle: Beibehaltung der Entsorgungsgebühr von 7,50€ 

Auf Vorschlag der Internationalen Ausgleichs- und Koordinierungsstelle (IAKS), hat die Konferenz der 
Vertragsparteien (KVP) am 12. Dezember 2014 die Beibehaltung der Entsorgungsgebühr für öl- und 
fetthaltige Abfälle beschlossen. 



Die zusätzlichen finanziellen Analysen und Kostenschätzungen der IAKS weisen nach heutiger 
Kenntnis entgegen ursprünglicher Annahmen darauf hin, dass die jährlichen Gebühreneinnahmen die 
Kosten der Annahmestellen voraussichtlich schon ab 2016 nicht mehr decken werden. Ab diesem 
Zeitpunkt würden somit die bisher kumulierten Mehreinnahmen stetig abgebaut werden.  

Weiterhin hat die KVP ausdrücklich die Entscheidung der IAKS unterstützt, im kommenden Jahr ein 
Benchmarking durchzuführen. Im Lichte der zu erwartenden Ergebnisse sollen insbesondere die 
Möglichkeiten für eine weitere Verbesserung der Effizienz der Annahmestellen und der erbrachten 
Leistungen geprüft werden. 

Das Schifffahrtsgewerbe soll eng in diese Arbeiten eingebunden werden, denn das Netz der 
Annahmestellen öl- und fetthaltiger Abfälle wird gemäß des Verursacherprinzips durch die 
Entsorgungsgebühr von 7,50€ finanziert und ist so bedarfsgerecht wie möglich zu organisieren. 

 

Gasförmige Rückstände flüssiger Ladung: Fahrplan für die weiteren Arbeiten 

In der Sitzung am 12. Dezember 2014 wurde ein Fahrplan zur Aufnahme von Bestimmungen zum 
Umgang mit gasförmigen Resten flüssiger Ladung in das Abfallübereinkommen beschlossen, der für 
Dezember 2015 die Annahme eines Änderungsentwurfs zu dem CDNI-Übereinkommen anvisiert. 

Es wurde vereinbart, diese Bestimmungen nach denselben Grundsätzen zu fassen, die gemäß Teil B 
des Übereinkommens für feste und flüssige Rückstände der Ladung gelten. Die KVP empfiehlt daher, 
Teil B entsprechend zu ergänzen.  

Sie hat dabei betont, dass es sich um ein ehrgeiziges Vorhaben handele, das eine starke Beteiligung 
aller Akteure erfordere. Die Sachverständigenarbeit der betroffenen Wirtschaftsvertreter müsse 
unbedingt fortgesetzt werden.  

 

Sonstige Schiffsbetriebsabfälle 

Die KVP hat unterstrichen, dass eine einheitliche und transparente Handhabung der Umsetzung von 
Teil C weiterhin anzustreben ist. Die Vertragsparteien wurden gebeten, die zur Verfügung stehenden 
Informationen bereitzustellen, die in Zukunft über das Internetportal veröffentlicht und ergänzt 
werden können.  

 

Anhörung der anerkannten Verbände Gewerbes im Dezember 2015 

Die KVP wird eine Anhörung der anerkannten Verbände im Dezember 2015 veranstalten. 

 

  



Veröffentlichung der konsolidierten Fassung des Abfallabkommens 

Die KVP hat die konsolidierte Fassung des Abfallabkommens zur Kenntnis genommen, die auf der 
Internetseite www.cdni-iwt.org zur Verfügung gestellt wird. 

 

Die nächste Sitzung der KVP findet am 30. Juni 2015 unter dem Vorsitz von Herrn Reutlinger, 
Vertreter der Schweiz, statt. 

 

 

 

Über das CDNI (www.cdni‐iwt.org) 

Das Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von 
Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI) trat am 1. November 2009 in Kraft. Es umfasst 
sechs Vertragsstaaten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Schweiz) und 
hat den Schutz der Umwelt und insbesondere der Gewässer zum Ziel. Es enthält dementsprechend 
Bestimmungen, die auf die Förderung der Abfallvermeidung, die Organisation der Abfallentsorgung 
über ein spezielles Netz von Annahmestellen entlang der Wasserstraßen, die Sicherstellung der 
Finanzierung dieser Initiativen auf internationaler Ebene unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips sowie eine Überwachung des Einleitungsverbots für die betreffenden Abfälle in 
Oberflächengewässer abzielen. 
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